
t�mer ab etwa 1500 zu Teilrechtsordnungen (mit Ele-
menten von �Strafrechts- und �Polizeiordnungen) aus.

� Grundherrschaft; Hof, b�uerlicher; Weistum

[1] R. Hinsberger, Die Weist�mer des Klosters St. Matthias in
Trier. Studien zur Entwicklung des l�ndlichen Rechts im fr�h-
modernen Territorialstaat, 1989 [2] S. Schmitt, Territorialstaat
und Gemeinde im kurpf�lzischen Oberamt Alzey. Vom 14. bis
zum Anfang des 17. Jh.s, 1992.
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1. Begriff

Das Begriffsfeld »alt« oder »A.« – als Lebensalter im
Unterschied zum Zeitalter (lat. aetas, aevum) [3. 270] –
hatte in der Nz. zwei Bedeutungen. Einerseits bezeich-
nete es als Gegenpol zu »jung« oder �»Jugend« das
gesamte Erwachsenenalter; andererseits wurde es aber
auch auf eine sp�tere Lebensphase eingeschr�nkt, un-
missverst�ndlich ausgedr�ckt durch den Begriff des
H.A. oder auch des »hçheren A.« (lat. senectus; engl.
old age) [3. 270]. Im nzl. dt. Sprachgebrauch war auch
vom »Greisenalter« (�Greis/Greisin) im Unterschied zum
»Mannesalter« oder »m�nnlichen A.« die Rede [4. 85].

2. Abgrenzung

Zur Abgrenzung des H.A. von vorhergehenden Le-
bensphasen dienten zum einen funktionale und kultu-
relle Kriterien, wie z.B. das Aussehen, physische und
psychische Eigenschaften oder das Innehaben bzw. der
R�ckzug von sozialen Positionen [14. 17]. In der Fremd-
und Selbstwahrnehmung spielte der alternde �Kçrper
eine große Rolle, insbes. das Auftreten kçrperlicher
Gebrechen. Montaigne etwa sprach in seinen �Essays
(1571–1580) vom »hinf�lligen Greisenalter« [1. 264]. Nach
diesen Kriterien war der Beginn des H.A. fließend und
v. a. bei M�nnern individuell-situativ. Bei Frauen dage-
gen galt die Menopause als kollektives Kriterium f�r den
Eintritt in das H.A. [6]; [18. 127].

Zum anderen gab es auch chronologische Ord-
nungssysteme des �Lebenslaufs, die den Beginn des
H.A. mit einer bestimmten Anzahl von Lebensjah-

ren verkn�pften, etwa mit dem 50., 60. oder 70. Jahr
[17. 24–27]. Das 60. Lebensjahr bildete eine bes. h�ufig
genannte Grenze, u. a. mit Verweis auf Bibelstellen (Le-
viticus 27, 3,7; 1 Timotheus 5, 9) und auf �berlieferungen
der rçm. Antike [19. 35]. Diese Altersgrenzen hatten zu-
n�chst v. a. symbolische Bedeutung, da bis in das 17. Jh.
die meisten Menschen nur ungef�hre Vorstellungen von
ihrem chronologischen A. besaßen. Vom 18. Jh. an
wurde – im Zusammenhang mit der dichteren Erfas-
sung von Personendaten in �Kirchenb�chern und staat-
lichen Registern sowie mit zunehmender �Schriftlichkeit
und �Alphabetisierung – auch das Wissen dar�ber pr�-
ziser [19. 5]. Der Beginn des H.A. wurde auch nach
sozialer Stellung unterschiedlich definiert. Manuelle Ar-
beiter galten im England des 16. Jh.s mit 50 Jahren als alt
[17. 26]. Thomas Paine schrieb in The Rights of Man
(»Die Menschenrechte«; 1791/92), dass bei Arbeitern
und Armen das Alter mit 50 beginne und das H.A. mit
60 (old age beginning at 60) [7. 87–88].

3. Altenanteil

Von der Mitte des 16. Jh.s an l�sst sich die Zahl
�lterer Menschen zumindest f�r einige europ. Staaten
rekonstruieren. Der Anteil der �ber 60-J�hrigen
schwankte bis zur Mitte des 19. Jh.s stets zwischen 5
und 10 Prozent (�Altersstruktur). 60-J�hrige konnten
im Durchschnitt mit einer �Lebenserwartung von wei-
teren 12–13 Jahren rechnen, 70- oder 80-J�hrige waren
keine Seltenheit [7. 204]. Das Erreichen des H.A. war
(und ist bis heute) sozial differenziert. In der Stadt Genf
erreichten im 17. Jh. von 1 000 Angehçrigen der Ober-
schicht 305 das 60. Lebensjahr, von den Handwerkern
und gelernten Arbeitern 171, von den Handlangern 106
[15]. Vertreter geistlicher Berufe kamen im fr�hnzl. Eng-
land und Deutschland zu mehr als einem Drittel auf ein
Alter von �ber 70 Jahren [5. 46].

Das in der Fr�hen Nz. stark ausgepr�gte Interesse an
�Langlebigkeit richtete sich auf noch sehr viel �ltere
Menschen. Zahlreiche Studien �ber das H.A. aus dem
16.–19. Jh. widmeten den �ber 100-J�hrigen besondere
Aufmerksamkeit [10]. Wer es verstand, ein außerge-
wçhnlich H.A. glaubhaft zu machen, wurde als Wunder
bestaunt, an F�rstenhçfe eingeladen und konnte damit
seinen Lebensunterhalt bestreiten. Im England des 16.
und 17. Jh.s genossen M�nner, die angaben, ein Alter
von 173, 169 oder 152 Jahren erreicht zu haben, landes-
weite Ber�hmtheit. Ihre Angaben wurde auch von Ge-
lehrten nur selten in Zweifel gezogen [19. 33].

4. Altersdiskurse

Das A. im Sinne des Erwachsenenalters war im nzl.
Altersdiskurs durchweg positiv besetzt und verkçrperte
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auch in realen Lebensl�ufen den Hçhepunkt von Status,
Besitz und Macht: The young were to serve and the old
were to rule [19. 5]. Das H.A. war dagegen im Diskurs ein
Feld von Ambivalenz, in dem positive und negative
Bilder vielf�ltige Mischungen eingingen. Gelehrte Alters-
diskurse griffen, verst�rkt durch den Humanismus, an-
tike Denkmuster auf, bei denen »Alterslob« und »Alters-
schelte«, »Altersklage« und »Alterstrost« im Gemenge
lagen [9. 36–55]. Im Großen und Ganzen �berwogen
allerdings negative Stereotype. Die in der europ. Fr�hen
Nz. �beraus popul�ren �Alterstreppen (vgl. die Abb. dort)
stellten das 50. Jahr als Hçhepunkt dar und das weitere
Leben als Abstieg. Mit 60 beginne das A., mit 70 sei man
ein Greis, mit 80 nicht mehr weise, mit 90 »der Kinder
Spott« [7. 9] (vgl. Abb. 1).

Diskurse �ber das H.A. finden sich in der Fr�hen
Nz. in verschiedenen Kontexten. In der Medizin waren
sie Teil der �Di�tetik [16. 102–111]. Die Lehre von der
Bewahrung der Gesundheit gab Ratschl�ge f�r die Ver-
l�ngerung des Lebens und f�r die richtige Lebensf�h-
rung im H.A. M�ßigkeit in allen Lebens�ußerungen,
Beherrschung und Selbstkontrolle standen im Vorder-
grund und im Einklang mit dem Bild des »bed�chtigen
A.« [3. 270]. Nach den aus der Antike stammenden und
bis in das 17. Jh. vorherrschenden medizinischen Theo-
rien war das H.A. gekennzeichnet durch Trockenheit

und K�lte bzw. durch den Verlust von W�rme und
Feuchtigkeit, den Insignien des Lebens [16. 48–52].

Im christl.-theologischen Diskurs wurde der R�ck-
gang sexueller Begierden und weltlicher Leidenschaften
als positiv bewertet. F�r das volkst�mliche religiçse
Denken spielte allerdings das Vierte Gebot (Luther: Du
solst dein vater und mutter ehren) eine wichtigere Rolle
[18. 122]. �Katechismen und zahlreiche �Druckgraphi-
ken sicherten den Zehn Geboten weite Verbreitung [20].
Die Botschaft des Vierten Gebots zielte allerdings nicht
auf die Verehrung und Versorgung der eigenen Eltern
(�Altersversorgung), sondern auf Gehorsam gegen�ber
der �Obrigkeit, seien es �Hausvater bzw. �Hausmutter,
Vorgesetzte oder Amtsinhaber [20. 165].

Der Altersdiskurs der �Aufkl�rung setzte neue Ak-
zente, die h�ufig als »Hçhe des Ansehens« des H.A.
interpretiert werden [5. 105]. V. a. in �Moralischen Wo-
chenschriften findet sich eine Rhetorik der Altenver-
ehrung, die W�rde und Schçnheit des H.A. betonte
[9. 101]. W�hrend im Zentrum dieses Diskurses m�nn-
liche �Greise standen, kam es nun mit der »Erfindung
der Großmutter« auch zu einem weiblichen positiven
Stereotyp des H.A. [9. 199]. Auch die Altersverehrung
der Aufkl�rungszeit war ambivalent [9. 101–159, 199–
221]. Idealisiert wurden der und die abgekl�rte und
heitere Alte, die den Verlust von Vitalit�t und Status
akzeptierten und sich vern�nftig in eine mindere Rolle
f�gten.

5. Lebensformen

5.1. Alter und Autorit�t

Die realen Lebensverh�ltnisse des H.A. wurden von
der sozialen Position, dem Geschlecht und der indivi-
duellen Befindlichkeit (z.B. Gesundheit, Familiensitua-
tion, Persçnlichkeit) bestimmt. Deswegen lassen sich
nur wenige allgemeine Merkmale anf�hren.

Autorit�t wurde im nzl. Altersdiskurs v. a. dem mitt-
leren Erwachsenenalter zugeschrieben, was auch den
realen Verh�ltnissen entsprach [19]. Trotzdem konnte
unter Umst�nden auch im H.A. Autorit�t behauptet
und bis zum Tod beibehalten werden, so in spezi-
fischen b�uerlichen �Familien-Strukturen, wie z. B. in
der in einigen Regionen Westeuropas verbreiteten
Stammfamilie oder der in Zentralrussland vorherr-
schenden Großfamilie, in der die Autorit�t beim �ltes-
ten Mann (manchmal auch bei seiner Witwe) lag [8].
Auch bestimmte politische Systeme fçrderten die
Macht des H.A. Die 57 Dogen, die 1413–1797 Venedig
regierten, traten ihr Amt mit rund 70 Jahren an und
�bten es meist bis zum Lebensende (durchschnittlich
7 Jahre lang) aus (�Gerontokratie). Nur wenig j�nger
waren die P�pste, die von der Mitte des 15. bis zum
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Abb. 1: Der Neunzigj�hrige oder Neunzig Jahr der Kinder
Spott (Holzschnitt, 1595). Holzschnitte oder Graffiti auf
Hausw�nden, die �ber Greise spottende Kinder darstellen,
waren v.a. im 16. Jh. weit verbreitet [18. 111]. Hier bleibt un-
klar, ob damit das hohe Alter oder das spottende Kind an den
Pranger gestellt werden sollte, oder ob beide Deutungen
mçglich waren und in der Schwebe blieben.



Ende des 18. Jh.s mit durchschnittlich 63 Jahren in ihr
Amt gew�hlt wurden und es ebenfalls bis zum Tod (im
Durchschnitt mit 71) beibehielten. Im Allg. beg�nstig-
ten republikanisch-aristokratische politische Systeme
gerontokratische Tendenzen, w�hrend der in der Fr�-
hen Nz. vorherrschende dynastische F�rstenstaat oft
sehr junge M�nner an die Spitze der Macht brachte.
Diese auszu�ben und zu behaupten erforderte viel
Kraft, so dass viele regierende F�rsten fr�h verstarben.
Von den dt. Kaisern der Fr�hen Nz. erreichten nur sehr
wenige das 60. Lebensjahr.

5.2. Alter und Arbeit

In den mittleren sozialen Schichten war das Ver-
h�ltnis von H.A. und Autorit�t von zwei widerspr�ch-
lichen Tendenzen gepr�gt. Einerseits findet man das
Bestreben, den �Beruf bis zum Lebensende auszu�ben,
beispielsweise bei den bildenden K�nstlern der �Re-
naissance, von denen viele (so Tizian oder Michelan-
gelo) weit �ber 80 Jahre alt wurden [2]. F�r Frauen
konnte das H.A. sogar einen Zugewinn an Autonomie
und Autorit�t bedeuten, wenn sie etwa als Witwe die
Gesch�fte ihres Mannes weiterf�hrten und nun allein
ihrem �Haushalt vorstanden [18. 103] (�Witwen-/Wit-
werschaft).

Andererseits verbreitete sich im nzl. Europa auch das
Modell des �Ruhestands. Er konnte aus persçnlichen
Gr�nden angestrebt werden, durch eine Abnahme der
Kr�fte erzwungen oder wegen eines Bed�rfnisses nach
Rast und Muße erw�nscht sein. Er wurde aber auch
aufgrund von Verpflichtungen gegen�ber der nachfol-
genden �Generation gew�hlt, als Besitz- oder Positions-
weitergabe im Rahmen von Familienstrategien [19. 34].
Beispiele daf�r sind das b�uerliche �Ausgedinge oder die
Besitz�bertragung zu Lebzeiten (in Form von Aussteuer
oder Heiratsgut) in l�ndlichen Regionen (�Erbpraxis,
l�ndliche) oder in st�dtisch-b�rgerlichen Milieus. W�h-
rend sich der R�ckzug im H.A. bei M�nnern v. a. auf
Erwerbst�tigkeit, Amt oder Milit�rdienst bezog, dachten
Frauen auch an Kinder und Hausarbeit: »Im 47. Jahr
hab ich noch das sechzehnte Kind geboren, hab große
Sorge, M�h und Arbeit auf die Auferziehung meiner
Kinder angewendet, sodass ich wohl recht schwach
und m�de bin worden und auch gern mal ein ruhiges
Leben f�hren wollt«, schrieb Maria Elisabeth Stampfer
in der zweiten H�lfte des 17. Jh.s in ihre Familienchronik
[21. 143].

Ruhestand bedeutete einen Wandel der sozialen Po-
sition, einen R�ckzug von Macht, Besitz und Status und
auch von Verantwortung, implizierte aber meist nicht
das Ende der Arbeitst�tigkeit. Alte Bauern im Aus-
gedinge hatten sich in der Regel einen Anteil des Hofs
vorbehalten, den sie selbst bewirtschafteten, oder sie

unterst�tzten ihre Nachkommen. Auch von den hçhe-
ren Schichten wurde der Ruhestand nicht als Unt�tigkeit
verstanden. Als ideale Lebensform des H.A. galt – nach
dem Vorbild antiker Autoren – der R�ckzug auf ein
Landgut, um dieses zu leiten und sich mit Muße geisti-
gen Bestrebungen zu widmen: zu lesen, zu denken oder
zu schreiben. Montaigne erwartete, dass ihn der »Um-
gang mit B�chern … im Alter trçstet« [1. 39].

5.3. Alter und Autonomie

Die Fortf�hrung der Arbeitst�tigkeit im H.A. setzte
wirtschaftliche Ressourcen voraus, �ber die Besitzende,
aber auch selbst�ndige �Bauern und �Handwerker ver-
f�gten. F�r Angehçrige der �Unterschichten, die auf
Arbeitseinkommen angewiesen waren, f�hrte das Nach-
lassen der Arbeitsf�higkeit zu existentieller Bedrohung
(�Altersarmut). Lohnabh�ngige waren im H.A. oft auf
die Kombination von gelegentlichem Lohn, Betteln, fa-
mili�rer und institutioneller Unterst�tzung angewiesen
(�Altersversorgung). Auch sie versuchten allerdings,
ihre Autonomie und Unabh�ngigkeit so lange wie mçg-
lich beizubehalten. Der v. a. in Westeuropa bis heute
vorherrschende Typus des �Kernfamilien-Haushalts bil-
dete auch im H.A. die verbreitetste Lebensform. Ziel
war, den eigenen �Haushalt weiter zu f�hren. Fabeln
und Spr�che warnten die Alten davor, sich ihren Kin-
dern auszuliefern. Das Altern im Kreise der Familie war
auch in der Fr�hen Nz. weniger erw�nscht und verbrei-
tet, als romantische Familienbilder des 19. Jh.s vermuten
lassen.

Vom Sp�tMA bis zu den ersten staatlichen Armen-
gesetzen (�Poor Law) Anfang des 17. Jh.s galten aller-
dings alte Menschen als legitime Empf�nger von Almo-
sen. In der engl. Arbeits- und Vagabundengesetzgebung
des 14.–16. Jh.s waren �ber 60-J�hrige vom Arbeits-
zwang befreit, und sie wurden nicht mehr als �Vagabun-
den verfolgt [19. 35]. Im sp�ten 18. Jh. entstand im Zu-
sammenhang mit den ersten Pl�nen f�r eine staatliche
Alters-�Pension f�r Arme die Idee, dass mit 60 die
»Arbeit, wenigstens f�r die Sicherung des Allernotwen-
digsten, vorbei sein« solle, wie Thomas Paine in seinem
Essay �ber die Menschenrechte 1791/92 schrieb. Schon
ab 50 sollten die Angehçrigen der unteren Schichten
»nicht aus Gnade oder Gunst, sondern von Rechts we-
gen« eine staatliche Pension erhalten [7. 87]. Die ersten
Pensionssysteme des engl. çffentlichen Diensts legten im
sp�ten 18. Jh. das 60. Lebensjahr als Eintrittsalter fest
[19. 35], woran viele Beamtenpensionssysteme kontinen-
taleurop. Staaten anschlossen [7. 41–43]. Damit setzte
jene Entwicklung ein, die vom sp�ten 19. Jh. an das
Regelpensionsalter zur eigentlichen Altersz�sur und
den Ruhestand zum wichtigsten sozialen Merkmal des
H.A. machte.
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5.4. Individuelles Altern

Soziale Strukturen und Institutionen bildeten auch
in der Nz. nur einen Rahmen f�r die Vielfalt individu-
ellen Alterns. Dies wurde zunehmend in autobiogra-
phischen Texten thematisiert und reflektiert. Schon im
Erwachsenenalter klagten m�nnliche Autoren �ber die
abnehmende sexuelle Anziehungskraft des »gealterten
Kçrpers des Mannes« [1. 63, 72]. Im H.A. wurde das
Versagen von Kçrperfunktionen wie der Verlust der
Sehkraft, des Ged�chtnisses oder der Bewegungsf�hig-
keit ausf�hrlich beschrieben. Derartige Verluste lçsten
Identit�tskrisen aus und f�hrten oft zum Gef�hl, lange
genug gelebt zu haben [21. 134–138]. Auch diese Form der
Selbstthematisierung verst�rkte die Wahrnehmung des
H.A. als defizit�re Lebensphase und als Vorstufe des
�Todes.

� Altersarmut; Altersversorgung; Greis/Greisin;
Langlebigkeit; Lebenslauf; Ruhestand
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Josef Ehmer

Hçlle
Als H. (gehenna) wird in Judentum, Christentum und
Islam der unterirdische Ort bezeichnet, an dem die Ver-
dammten unter den Toten f�r ihre Vergehen bestraft
werden (�Jenseits). Die kirchliche Lehre war bis tief in
die Nz. durch die Auffassung des Kirchenvaters Augus-

tinus bestimmt: Bedingt durch die alle Menschen belas-
tende Erbs�nde warte nach dem irdischen Leben ewige
H.-Strafe auf die Mehrzahl der Nachkommen Adams und
Evas. Zwei Maßnahmen kçnnten vor diesem Schicksal
retten: die kirchlicheMitgliedschaft stiftende Taufe (�Sak-
rament) sowie die in der �Beichte durch den Priester
erfolgende Lossprechung von Tods�nde. Die Kirche, so
das Konzil von Florenz von 1442, »glaubt fest, bekennt
und verk�ndet, dass niemand, der sich außerhalb der
kath. Kirche (extra catholicam ecclesiam) befindet – weder
Heide, noch Jude, noch H�retiker, noch Schismatiker –
des ewigen Lebens teilhaftig werden kann, sondern dass
er in das ewige Feuer geworfen wird« [1.Nr. 1351].

Nach dem �Trienter Konzil (1551) hatten �Predigt
und �Seelsorge zum Ziel, die Gl�ubigen vor der H. zu
bewahren; daher wird ihnen nahegelegt, schwere �S�nde
»aus Furcht vor H.-Strafe« (ex gehennae et poenarum
metu) zu bereuen, vor dem Priester zu bekennen und
so von ihm die Lossprechung von der Schuld zu erlan-
gen [1. Nr. 1678]. V. a. fr�hnzl. Ordensleute pflegten die
H.-Predigt. Die Reformatoren lehnten zwar die kath.
Bußpraxis ab (vgl. �Ablass), nicht jedoch die traditio-
nelle H.-Lehre.

Dieser H.-Glaube wurde in der Nz. vielfach ersch�t-
tert. An den Kontroversen beteiligten sich seit der Mitte
des 17. Jh.s gebildete Mitglieder aller Kirchen. S�mtliche
traditionellen Positionen wurden hinterfragt: Ob die H.
wirklich im Erdinnern liege? Sei ihr ad�quater Ort viel-
leicht das Innere der �Sonne oder das Innere eines ohne
festen Ort das All durchschweifenden �Kometen, oder
ist die H. gar keine Lokalit�t, sondern der innere Zu-
stand der sich selbst qu�lenden kçrperlosen �Seelen?
Brennt in der H. wirklich ein Feuer, werden die Ver-
dammten von Teufeln gequ�lt (�Teufelsglaube)? Das
Feuer galt zunehmend als Bild des gçttlichen Zorns
oder der inneren Qual der Verdammten; auch von Teu-
feln war bald keine Rede mehr – Emanuel Swedenborg
schilderte 1758 in seiner Schrift De coelo et eius mirabili-
bus et de inferno, ex auditis et visis (»Vom Himmel und
seinen Wunderdingen und von der Hçlle, nach Gehçr-
tem und Gesehenem«) die H. als einen finsteren Bezirk
im Geisterreich, wo die Verdammten einander durch
verbrecherisches Verhalten peinigen. Dass H.-Qualen
wirklich bis in alle Ewigkeit dauern, war auch f�r kirch-
liche Theologen schwer vorstellbar, denn ewige Strafe
f�r eine zeitliche S�nde w�re ungerecht, und wer wollte
�Gott eines Unrechts zeihen? Angemessener schien die
Vorstellung, das Leiden in der H. kçnne die Gequ�lten
zur Einsicht und Reue und dadurch zum ewigen Heil
f�hren (�Fegefeuer).

Vorstellbar war auch, dass Gott die Verdammten
nach der Auferstehung zum Weltgericht einfach ver-
nichte, eine von Thomas Hobbes 1651 prominent ver-
tretene Ansicht [2. 344–346]. Anzunehmen, dass die
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